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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

mit Antwort der Landesregierung 

Anfrage der Abgeordneten Klaus Wichmann und Stephan Bothe (AfD) 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung  

Schusswaffen und Straftaten in Niedersachsen 

Anfrage der Abgeordneten Klaus Wichmann und Stephan Bothe (AfD), eingegangen am 
31.01.2023 - Drs. 19/459  
an die Staatskanzlei übersandt am 02.02.2023 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregierung 
vom 03.03.2023 

Vorbemerkung der Abgeordneten

Das Bundesinnenministerium erarbeitet zurzeit Vorlagen für eine Verschärfung des Waffenrechts. 
Vor diesem Hintergrund sind entscheidungsspezifische Daten von Bedeutung. 

1. Wie viele registrierte, legale Schusswaffen gibt es nach dem seit dem Jahr 2013 beste-
henden Nationalen Waffenregister (NWR) aktuell in Niedersachsen? Bitte aufschlüsseln 
nach Jahr / Anzahl der Inhaber einer waffenrechtlichen Erlaubnis / Gesamtzahl registrier-
ter Schusswaffen / Kurz- oder Langwaffen / davon Selbstlader. 

Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) nicht zwi-
schen legalen oder illegalen Schusswaffen differenziert wird. Selbstlader(-Schusswaffen) werden in 
der PKS nicht gesondert erfasst.  

Die erbetenen Angaben für Niedersachsen sind den folgenden Tabellen zu entnehmen. Eine Auftei-
lung ist erforderlich, da mit Inkrafttreten des 3. Waffenrechtsänderungsgesetzes im Jahr 2020 bei der 
Statistik umfangreiche Anpassungen bisheriger statistischer Kennzahlen vorgenommen wurden. Die 
aktuellen Daten sind daher nicht vergleichbar mit Kennzahlen, welche sich auf einen Stichtag vor 
dem 01.09.2020 beziehen. 

Zum Zwecke der Vergleichbarkeit der Daten wurden für das Jahr 2013 anstelle der Daten zum Stich-
tag 31.12.2013 die Daten aus der Statistik zum Stichtag 31.03.2014 herangezogen. 

Bezüglich der Kurz- und Langwaffen ist vorab anzumerken, dass die Anzahl der Kurz- und Langwaf-
fen erstmalig mit der Statistik im Jahr 2017 ausgewiesen wurde. 

Zum Stichtag 31.12.2020 erfolgte aufgrund der Anpassungen nur die Herausgabe einer Übergangs-
statistik. Die Anzahl der Kurz- und Langwaffen wurde hierbei nicht ausgewiesen. 

Ebenso ist vorab darauf hinzuweisen, dass in den folgenden Tabellen die Summe der Anzahl der 
„Kurz- und Langwaffen“ höher ist als die Anzahl der „im NWR gespeicherten vollständigen Waffen 
im Privatbesitz“. Der Grund liegt ist die unterschiedliche Kategorisierung der Ermittlungsvorschriften. 
So werden u. a. bei „vollständigen Waffen im Privatbesitz“ nur schussfähige Waffen in der statisti-
schen Erhebung berücksichtigt. Eine Differenzierung nach Selbstladern ist darüber hinaus anhand 
der Angaben aus der Statistik nicht möglich. 
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Jahr 

(Stichtag 31.12.) 

Anzahl der im 
NWR gespei-
cherten Waffen-
besitzer und 
Waffenteil- 
besitzer * 

Anzahl der im 
NWR gespei-
cherten vollstän-
digen Waffen im 
Privatbesitz ** 

Anzahl der im 
NWR gespei-
cherten Kurz-
waffen *** 

Anzahl der im 
NWR gespei-
cherten Lang-
waffen **** 

2013 133.624 639.400 N.A. N.A. 

2014 132.244 635.545 N.A. N.A. 

2015 129.438 635.047 N.A. N.A. 

2016 128.475 635.935 N.A. N.A. 

2017 127.711 634.598 176.751 476.172 

2018 126.596 631.587 176.133 479.539 

2019 126.053 634.215 176.067 484.076 

*) Gesamtzahl aller gespeicherter natürlichen Personen, die in Niedersachsen leben und eine 
waffenrechtliche Erlaubnis sowie mindestens eine Waffe oder Waffenteil/e besitzen. 

**) Anzahl aller gespeicherter Waffen, die sich in Niedersachsen im Privatbesitz befinden, sofern 
es sich nicht um Waffen beim Fachhandel oder bei gefährdeten Hoheitsträgern handelt. 

***) Anzahl der im NWR gespeicherten Kurzwaffen (gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 
Nr. 2.5 WaffG), die sich in Niedersachsen im Privatbesitz befinden. Kriegswaffen und verbotene 
Waffen sind in diesen Werten nicht enthalten. 

****) Anzahl der im NWR gespeicherten Langwaffen (gemäß Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 
Nr. 2.5 WaffG), die sich in Niedersachsen im Privatbesitz befinden. Kriegswaffen und verbotene 
Waffen sind in diesen Werten nicht enthalten. 

Jahr 

(Stichtag 31.12.) 

Anzahl der im 
NWR gespei-
cherten natürli-
chen Personen, 
welche Besitzer 
einer inländi-
schen Waffe o-
der eines inländi-
schen Waffen-
teils sind * 

Anzahl der im 
NWR gespei-
cherten inländi-
schen Waffen im 
Privatbesitz, wel-
che Geschosse 
verschießen 
können ** 

Anzahl der im 
NWR gespei-
cherten inländi-
schen Kurzwaf-
fen *** 

Anzahl der im 
NWR gespei-
cherten inländi-
schen Langwaf-
fen **** 

2020 124.010 613.441 N.A. N.A. 

2021 123.473 614.083 187.418 494.310 

2022 122.880 614.908 190.478 499.885 

*) Die Kennzahl zählt die Anzahl der Privatpersonen, die mindestens eine inländische Waffe oder 
ein inländisches, nicht verbautes Waffenteil mit einem privaten Bedürfnisgrund besitzen. Be-
rücksichtigt werden solche Waffen, die Geschosse verschießen können bzw. schussfähige 
Waffenteile. 
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**) Die Kennzahl zählt die Anzahl inländischer Waffen, die sich gemäß ihres Bedürfnisgrundes im 
Privatbesitz befinden. Berücksichtigt werden solche Waffen, die Geschosse verschießen kön-
nen. Die Waffenbesitzerin / der Waffenbesitzer muss eine natürliche Person sein. In dieser 
Kennzahl werden Waffenteile nicht mitgezählt. 

***) Die Kennzahl zählt die Anzahl der im Register gespeicherten inländischen Kurzwaffen, welche 
einer Erlaubnis zugeordnet sind. Dabei werden auch die Waffenteile, die noch nicht bereinigt 
sind, mitgezählt. 

****) Die Kennzahl zählt die Anzahl der im Register gespeicherten inländischen Langwaffen, welche 
einer Erlaubnis zugeordnet sind. Dabei werden auch die Waffenteile, die noch nicht bereinigt 
sind, mitgezählt. 

2. Wie viele illegale Schusswaffen wurden seit 2013 in Niedersachsen entdeckt? Bitte auf-
schlüsseln nach Jahr / Kurz- oder Langwaffe / davon Selbstlader. 

In der niedersächsischen Polizei wird keine Statistik darüber geführt, wie viele „illegale“ Schusswaf-
fen seit Einführung des NWR in Niedersachen bekannt wurden. 

Eine Zuordnung von Straftaten nach § 52 Abs. 1 Nr. 2 WaffG zu Waffengattungen wie Schusswaffen 
wird statistisch ebenfalls nicht erhoben. 

3. Wie viele Delikte (Straftaten und Ordnungswidrigkeiten) wurden seit der Einführung des 
NWR im Jahr 2013 mit legal besessenen Schusswaffen in Niedersachsen begangen? 
Bitte aufschlüsseln nach Jahr / Ordnungswidrigkeit oder Straftat (welche?) / mit Bedro-
hung / mit Sachschaden / Personenschaden (fremd/eigen; Suizid getrennt aufführen). 

Daten zu Ordnungswidrigkeiten sowie zu Suiziden sind kein Bestandteil der PKS. Eine Aussage kann 
hierzu nicht getroffen werden. Zudem wird bei den Straftaten - wie bereits dargestellt - nicht zwischen 
legalen oder illegalen Schusswaffen differenziert.  

4. a) Wie viele dieser Straftaten wurden mit legal besessenen Selbstladern begangen? 
Bitte aufschlüsseln nach Jahr / Kurz- oder Langwaffe / mit Bedrohung / Sachscha-
den / Personenschaden (fremd/eigen; Suizid getrennt aufführen). 

Selbstlader(-Schusswaffen) werden in der Polizeilichen Kriminalstatistik nicht separat als Merkmal 
oder Merkmalsausprägung erfasst. 

b) Wie viele der Straftaten wurden mit Selbstladern der „AR-15-Plattform“ begangen? 

Siehe Antwort zu Frage 4 a). 

5. Gibt es seit Wegfall 2003 des § 37 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. e WaffG bei legal besesse-
nen Selbstladern eine Steigerung von Straftaten mit Selbstladern? 

Siehe Antwort zu Frage 4 a). 

6. Wie viele Delikte (Straftaten und Ordnungswidrigkeiten) wurden seit der Einführung des 
NWR im Jahr 2013 mit illegal besessenen Schusswaffen in Niedersachsen begangen? 
Bitte aufschlüsseln nach Jahr / Ordnungswidrigkeit oder Straftat (welche?) / mit Bedro-
hung / mit Sachschaden / Personenschaden (fremd/eigen; Suizid getrennt aufführen). 

Siehe Antwort zu Frage 3. 



Niedersächsischer Landtag – 19. Wahlperiode Drucksache 19/761 

4 

7. Wie viele dieser Straftaten wurden mit illegal besessenen Selbstladern begangen? Bitte 
aufschlüsseln nach Jahr / Kurz- oder Langwaffe / mit Bedrohung / Sachschaden / Perso-
nenschaden (fremd/eigen z. B. Suizid). 

Siehe Antwort zu Frage 4 a). 

8. Welche Selbstlader wurden bei Straftaten mit illegal besessenen Schusswaffen in Nie-
dersachsen seit dem Jahr 2013 verwendet? (In diesem Fall ist der Besitz ja bereits eine 
Straftat und daher auch in die Daten mit einzubeziehen.) Bitte aufschlüsseln nach: Jahr 
/ Kurz- oder Langwaffe / Voll- oder Halbautomatisch / Plattform oder Typ (z. B AR 15; AK 
47; Steyr Aug etc. mit Bedrohung; Sachschaden; Personenschaden (fremd/eigen z. B. 
Suizid). 

Siehe Antwort zu Frage 4 a). 

(Verteilt am 06.03.2023) 
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